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 Anlage zum Stammblatt  
  Betriebskonto-Nr. 
 

Ermächtigung/Auftrag: 
 
Service- 
unternehmen 

 

  
  
Straße:  
  
PLZ/Ort:  
  
Telefon:  
E-Mail:  
 
 

ist für mein/unser Unternehmen als Steuerberater(in)/Steuerbevollmächtigte(r), Buchführungshilfe, 
Lohnabrechnungsunternehmen (Rechenzentrum), kurz: Serviceunternehmen tätig und führt in diesem 
Zusammenhang u.a. die Lohnabrechnungen durch. 
 
Die SOZIALKASSE DES BERLINER BAUGEWERBES 
 Lückstr. 72 / 73 
 10317 Berlin 
 
wird hiermit ermächtigt und beauftragt, dem o.g. Serviceunternehmen mit befreiender Wirkung für die 
Sozialkasse sämtliche Sozialkassennachweise/Zusatzversorgungskarten für Angestellte einschließlich 
der Unterlagen für die monatlilche Beitragsmeldung gemäß den nachstehend unter I. - III. aufgeführten 
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen in ihrer jeweils gültigen Fassung für die von meinem/unserem 
Unternehmen gemeldeten Arbeitnehmer zu übersenden. Das Serviceunternehnen wird ermächtigt, die 
gemäß den tariflichen Bestimmungen abzugebenden Beitragsmeldungen vorzunehmen und 
Erstattungsanträge für mich zu stellen. 
 
I. Gerüstbaugewerbe 

• Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer im Gerüstbaugewerbe Berlin vom 14. Juli 
1989 (RTV-B), 

• Sozialkassen-Verfahrenstarifvertrag vom 03. Juli 1991, 
• Tarifvertrag zur Förderung der Aufrechterhaltung der Beschäftigungsverhältnisse im Gerüst-

baugewerbe Berlin während der Winterperiode (Berliner Lohnausgleich-Tarifvertrag) vom 
20. Oktober 1985, 

• Tarifvertrag über die überbetriebliche Zusatzversorgung im Gerüstbaugewerbe (ZTV) vom 
21. September 1987 

und 
• Tarifvertrag über die Berufsbildung im Gerüstbaugewerbe (TV Berufsbildung) vom 02 Juli 1991, 

 
II. Steinmetzgewerbe 

• Urlaubstarifvertrag für das Steinmetzgewerbe Berlin vom 23. November 1983 
und 
• Tarifvertrag über das Verfahren für den Urlaub im Steinmetzgewerbe Berlin vom 23. November 

1983. 
 
Die vorstehende Erklärung kann nur schriftlich gegenüber der Sozialkasse widerrufen werden. 
 
Im Falle des Widerrufes erfolgt der Versand der Leistungsnachweise gemäß den unter I. - III. genannten 
Verfahrenstarifverträgen, vorbehaltlich einer anderweitigen Beauftragung der Ermächtigung der 
Sozialkasse direkt an mein/unser Unternehmen. 
 
 
 
   

Datum  Unterschrift/Stempel der Baufirma 
 
 
 

1. Ausfertigung für den Betrieb 
2. Ausfertigung für das Steuerbüro 
3. Ausfertigung für die Sozialkasse 


